
 
 
 
 
STADT WIEHL            Verfahrensschema bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung 

Jugendamt Wiehl (frei nach Schone) 
 

 

 
 
 

ja

 
Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung 

 
 

 
 

Ersteinschätzung 
durch Fachkraft, Leitung, erfahrene Fachkraft 

 
                                                          
 
 

Anhaltspunkte 
unbegründet 

 

  
Gewichtige 

Anhaltspunkte 

    
Keine Gefährdung 
erkennbar, aber  

Interventionsbedarf 
 
 

 
Substantiierung der Gefährdungseinschätzung durch 

zusätzliche Information der (Fachkraft,  
Team, Leitung, erfahrene Fachkraft) 

 

    
Mit eigenen  

Mitteln lösbar? 

 
 
 

 
Ergebnis: Kindes-
wohlgefährdung 

  
Ergebnis: 

Keine Kindeswohl- 
gefährdung 

 

    
 

Hinwirkung auf Inanspruchnahme 
einer geeigneten Hilfe und 

ggf. Vermittlung 

 
 
 
 
 

 
 

Gespräch mit Eltern und ggf. Kind über 
Risikoeinschätzung/ Angebot von Hilfen und 

ggf. Aufforderung zum Kontakt mit BSD 
 

  

Bei Verschärfung 
der Situation des 

Kindes 
 

   

Familie nimmt  
Hilfe an 

 
 

 
 
 
 

 

Eltern 
 nehmen  

Kontakt auf 
 

  

Eigene 
Meldung 
an BSD 

 

   
 

Ggf. Klärung des eigenen Beitrags 
zur Gefährdungsabwehr 

 

 

 
Überführung des Falles an das Jugendamtes/ den BSD 

 

  

  Nein 

  

  Nein 

   

  nein 

   

Krisen-
intervention 

   

   Ja 
   

  Exit 

   

   Ja    

  Exit 

   

  Exit 

 
 


